
Risikoschutz muss nicht teuer sein

Der Grundfähigkeits-Schutzbrief ermöglicht eine kostengünstige Absicherung  
der Arbeitskraft, die sich jeder leisten sollte.

Nutzung Smartphone
Sabine A., 30 Jahre, Hausfrau und Mutter, hat 
den Grundfähigkeits-Schutzbrief mit einem 
Monatsbeitrag von 36,04 EUR* abgeschlossen.

Sabine A. erkrankt an Multipler Sklerose und 
ist dauerhaft nicht mehr in der Lage, mit ihren 
Händen Dinge zu greifen. Auch die Nutzung 
eines Smartphones ist nicht mehr möglich.

Aus dem Grundfähigkeits-Schutzbrief erhält sie 
eine monatliche Rente von 1.000 EUR.

Gehen 
Andreas H., 45 Jahre, Speditionskaufmann, 
hat den Grundfähigkeits-Schutzbrief mit einem 
Monatsbeitrag von 75,90 EUR* abgeschlossen. 

Andreas H. ist nach einem Autounfall ab der 
Hüfte abwärts gelähmt. Seine Tätigkeit als 
Speditionskaufmann kann er weiter ausüben.

Aus dem Grundfähigkeits-Schutzbrief erhält er 
eine monatliche Rente von 1.800 EUR.

Knien oder Bücken
Max M., 35 Jahre, Parkettleger, hat den Grund
fähigkeits-Schutzbrief mit einem Monatsbeitrag 
von 69,34 EUR* abgeschlossen. 

Wegen Arthrose in beiden Kniegelenken ist er 
nicht mehr in der Lage, sich zu knien und sich 
anschließend wieder aufzurichten.

Aus dem Grundfähigkeits-Schutzbrief erhält er 
eine monatliche Rente von 1.500 EUR.

* Berechnung auf Grundlage eines Endalters von 65 Jahren  
für Versicherungs-, Leistungs- und Beitragszahlungsdauer

Sehen
Peter J., 41 Jahre, Küchenfachberater, hat den 
Grundfähigkeits-Schutzbrief mit einem Monats-
beitrag von 64,64 EUR* abgeschlossen. 

Aufgrund einer durch Diabetes Typ 2 verur-
sachten Durchblutungsstörung der Netzhaut 
(diabetische Retinopathie) ist die Sehkraft 
auf beiden Augen stark eingeschränkt. Einen 
Gegenstand, der mit gesunden Augen aus 
einer Entfernung von 20 m erkannt werden 
würde, erkennt er erst in bis zu 1 m Entfernung.  

Aus dem Grundfähigkeits-Schutzbrief erhält er 
eine monatliche Rente von 1.600 EUR.

•	 Handgebrauch

•	 Schreiben

•	 Tastaturbenutzung

•	 Nutzung Smartphone

•	 Autofahren

•	 Fahrradfahren

•	 Nutzung ÖPNV/ÖPFV 

•	 Pflegebedürftigkeit

•	 Gerichtliche 
Anordnung der Betreuung

•	 Sehen

•	 Bildschirmarbeit

•	 Hören

•	 Sprechen

•	 Geistige 
Leistungsfähigkeit

•	 Gleichgewicht

Versicherte Grundfähigkeiten / Beeinträchtigungen

•	 Sitzen

•	 Knien und Bücken

•	 Treppensteigen

•	 Gehen

•	 Stehen

•	 Armgebrauch 

•	 Greifen und Halten

•	 Heben und Tragen

Einzelheiten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Absicherung von Grundfähigkeiten.


